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Nachweis zur steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer

bescheinigt, dass

Gebr. Huber Bau GmbH, Grabenwiese 4, 83623 Dietramszell

X Bauleistungen im Sinne des g 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

n Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des g 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG

nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer 139 t 127 t20548

X unter der Umsatzsteuer-ldentifikationsnum mer DE247636805

registriert ist.

Für die o.g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger
geschuldet (S 13b Abs. 5 UStG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des 28.04.2022,
(Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdalum zu b€schränken.)

29.04.2019
(Dctum) tu

(Unt€rsclrift)
{Krull-ltlotzger, SlAmtmann)

USt I TG - nacn,,vets zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsletslungen - (09.i4)



Rechtsbehelfsbolehrung

Sie können die Erteilung des Nachweises zur St€uerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Ge-
bäudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finänzamt schriftlich
einzureichen, diesem elektronisch zu tibermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für.die Einlegung des Finspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem lhnen der Nachweis zur
Steuerschuldnerschaft des L€istungs€mpfängers bei Bauleistungen ünd/oder Gebäudereinilungsleistungen bekannt gegeün
yorde.n ist. lei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch ÜUergaOe gilt die Bekanntfa[e mft
dem-dritten laglach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur SteuerschuldnLrschaft des Le-istungs-
gmpfälg9rs bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu einem späteren ZeitpunK zugegangen ist. Bei Zusiel-
lungrnit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist fag oer Bekanntgabe
der Tag der Zustellung.

Datenschutshinweis
lnformationen über die Verarbeitung
nach der Datenschutz-Grundverordn

personenbezogener Daten tn der Steuervenraltung und über lhre Rechte
ung sowe uber thre Ansprechpartner tn Datenschutzfragen entneh men Sie

bitte dem allgemeinen lnformationssch reiben der Finanzvenraltung. Dieses nformationsschrei ben finden Sie U n-
ter www. finanzamt.de der Rubrik oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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